
5194 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Unterrichtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. Mai 1996 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird 

Der gegenständliche Beschluß des Nationalrates wurde als 
Initiativantrag der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Höchtl, 
DDr. Niederwieser und Genossen am 7. Mai 1996 im Nationalrat eingebracht. 

Durch diese Änderung des Schulorganisationsgesetzes ist nun die 
Überlassung von Teilen der Liegenschaft für nicht schulische Zwecke zu-
1 ässig, sofern dadurch die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen 
Schule nicht beeinträchtigt wird. 

Gemäß den Bestimmungen sind jedoch Überlassungen für sportliche und 
künstl eri sche Zwecke sowi e für Zwecke der Erwachsenenbi ldung und des 
Volksbüchereiwesens im Sinne des Bundes-Sportförderungsgesetzes, des 
Kunstförderungsgesetzes sowie des Bundesgesetzes über die Förderung der 
Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens vorrangig zu behandeln. 

Weiters wird der Grundsatz festgelegt, daß für die Überlassung von 
Teilen der Liegenschaft ein angemessenes Entgelt im Sinne des § 64 Ab­
satz 3 des Bundeshaushaltsgesetzes einzuheben ist. Die Angemessenheit 
soll sich aus den am freien Markt geltenden Kriterien ergeben, sohin in 
erster Linie durch die örtl iche Lage (ortsübl iches Entgelt), durch die 
Ausstattung sowie durch Angebot und Nachfrage. 

Ausnahmen von diesem Grundsatz 
Einhebung eines kostendeckenden Beitrages (z. B. Heizung, Beleuch­
tung, Reinigung und besondere Ausstattung) von jenen, die durch die 
obgenannten Förderungsgesetze begünstigt sind. 
Je nach Zweck der Überlassung (Interesse der Schule) darf ein Betrag 
bi s zur Höhe des Betri ebsaufwandes ei ngehoben werden. Di ese 
Formulierung beinhaltet somit auch eine völlig kostenlose 
Überlassung bis hin zu einer Überlassung gegen Ersatz der Mehrauf­
wendungen (Betriebsaufwand). 
Hier sollen insbesondere (auch privat organisierte) Veranstaltungen 
für Schüler der Schule umfaßt sein. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 
1996 mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Engelbert Schaufler 
Berichterstatter 

23000.0110/2-L2.3/96 

Wien, 1996 06 24 

Therese Lukasser 
Vorsitzende 
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